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Landkreis Uckermark  Drucksachen-Nr. 

BV/161/2022 
 Datum 

20.10.2022 
 

 

Zuständiges Dezernat/Amt: Landrätin / Personalamt 
 

Beschlussvorlage  öffentliche Sitzung 
 

Beratungsfolge Datum 

Stimmenverhältnis 
Lt. Beschluss- 

vorschlag 

Abweichender 
Beschluss 

(s. beiliegen-
des Formblatt 

Ja Nein 
Stimmen-
enthaltung 

Ein-
stimmig 

Ausschuss für Arbeit, So-
ziales und Gesundheit 

17.11.2022       

Kreisausschuss 29.11.2022       

Kreistag Uckermark 07.12.2022       

 
Inhalt: 
 

Abberufung der Seniorenbeauftragten des Landkreises Uckermark 
 
 
Wenn Kosten entstehen: 

Kosten  

      € 

Produktkonto 

      

Haushaltsjahr 

      

 

 

 

Mittel stehen zur Verfü-
gung 

 Mittel stehen nicht zur Verfügung Deckungsvorschlag: 

 Mittel stehen nur in folgender Höhe 
zur Verfügung:  

       € 

      

 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Kreistag beruft Frau Tamara Gericke von ihrer Funktion als Seniorenbeauftragte mit 
Ablauf des 31.12.2022 ab. 
 
 
gez. Karina Dörk  24.10.2022 

Unterschrift  Datum  
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Begründung:  
 
Die Aufgaben im Bereich der Integrationsarbeit haben seit dem Beginn des Ukrainekrieges 
im Februar und dem daraus resultierenden Anstieg der Zahl an Geflüchteten stark zuge-
nommen. Allein im Landkreis Uckermark sind innerhalb kürzester Zeit mehr als 1000 Ge-
flüchtete aufgenommen und untergebracht worden und es stellen sich immer wieder neue 
Probleme bei der Versorgung und Integration heraus, bei denen Frau Gericke gefordert ist. 
 
Dass die Integrationsarbeit zunimmt zeigt sich auch darin, das Im Rahmen einer Förderung 
über die Robert-Bosch-Stiftung geplant ist, das Integrationsmonitoring auszubauen. An der 
konzeptionellen Umsetzung ist Frau Gericke federführend beteiligt. 
 
Die Ausführung der Tätigkeit als Seniorenbeauftragten kann aufgrund der Zunahme der Auf-
gaben im Integrationsbereich nicht mehr ausgeübt werden. 
 
Darauf aufbauend wird Frau Gericke ab September an der Überarbeitung unseres Integrati-
onskonzeptes für den Landkreis Uckermark arbeiten. 
 
Aus den oben genannten Gründen ist sie als Seniorenbeauftragte zum 31.12.2022 abzuberu-
fen. 
 
Die Zuständigkeit des Kreistages ergibt sich aus § 15 der Hauptsatzung des Landkreises 
Uckermark.                
 
 
 
Anlagenverzeichnis:   
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